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Norm

KMG §4 Abs1

KMG §4 Abs3

1. KMG § 4 heute

2. KMG § 4 gültig ab 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2011

3. KMG § 4 gültig von 01.01.1978 bis 12.06.2001 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 57/2001

1. KMG § 4 heute

2. KMG § 4 gültig ab 30.06.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 72/2011

3. KMG § 4 gültig von 01.01.1978 bis 12.06.2001 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 57/2001

Rechtssatz

Die (unmittelbare) Anwendbarkeit von § 4 Abs 3 KMG hängt nach § 4 Abs 1 KMG davon ab, dass sich die Werbung „auf

ein ö?entliches Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen oder auf eine Zulassung zum Handel an einem

geregelten Markt" bezieht. Darunter fallen zunächst die Emission und deren Vorbereitung, weiters die ö?entliche

Weiterveräußerung durch einen Ersterwerber (Großanleger) oder die Wiederveräußerung von eigenen Aktien, sofern

bei diesen Veräußerungsvorgängen die Voraussetzungen für ein ö?entliches Angebot iSv § 1 Abs 1 Z 1 KMG vorliegen.

Liegt kein ö?entliches Angebot (mehr) vor, erfasst § 4 KMG den Handel am Sekundärmarkt jedoch nicht.Die

(unmittelbare) Anwendbarkeit von Paragraph 4, Absatz 3, KMG hängt nach Paragraph 4, Absatz eins, KMG davon ab,

dass sich die Werbung „auf ein ö?entliches Angebot von Wertpapieren oder Veranlagungen oder auf eine Zulassung

zum Handel an einem geregelten Markt" bezieht. Darunter fallen zunächst die Emission und deren Vorbereitung,

weiters die ö?entliche Weiterveräußerung durch einen Ersterwerber (Großanleger) oder die Wiederveräußerung von

eigenen Aktien, sofern bei diesen Veräußerungsvorgängen die Voraussetzungen für ein ö?entliches Angebot iSv

Paragraph eins, Absatz eins, Zi?er eins, KMG vorliegen. Liegt kein ö?entliches Angebot (mehr) vor, erfasst Paragraph 4,

KMG den Handel am Sekundärmarkt jedoch nicht.
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